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Rücknahme von Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden -                
Vierjahresfrist (§ 44 SGB X) - Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom    
26.11.1993 - L 6 Ar 16/93 
 
Rücknahme von Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden -                
Vierjahresfrist (§ 44 SGB X);                                        
hier: Rechtskräftiges Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom             
      26.11.1993 - L 6 Ar 16/93 - (Die unter - 7 RAr 12/94 -         
      eingelegte Revision wurde zurückgenommen.)                     
Die Rücknahme eines bestandskräftigen Aufhebungsbescheides richtet   
sich auch dann nach § 44 Abs. 2 SGB X, wenn gleichzeitig mit         
Aufhebung die Rückforderung verfügt ist. Die Vorschriften des § 44   
Abs. 1 und 4 SGB X finden hierauf keine Anwendung.                   
LSG Rheinland-Pfalz Urt. vom 26.11.1993 - L 6 Ar 16/93 -             
 

 

 


